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(3)		 Die Zuständigkeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der 
Länder endet dann, wenn er in die hoheitlichen Befugnisse und 
Aufgaben anderer Verwaltungsträger eingreifen würde. Dement-
sprechend bestimmen auch einige Kampfmittelverordnungen 
der Bundesländer ausdrücklich, dass die Regelungen der Verord-
nungen nicht für Kampfmittelräumungen bei der Bundeswehr, 
beim Zoll, beim Bundesgrenzschutz und bei der Polizei gelten.

(4)		 Aus diesen Gründen ist eine Polizei- und Ordnungsbehörde oder 
ein Kampfmittelbeseitigungsdienst der Länder nicht befugt, z. B. 
auf einer Liegenschaft der Bundeswehr ordnungsrechtlich vor-
zugehen, wenn dadurch in die Wahrnehmung der hoheitlichen 
Aufgaben eingegriffen wird – es sei denn, dass die Bundeswehr 
die betreffende Stelle um Amtshilfe ersucht. Eine originäre Zu-
ständigkeit der örtlichen Polizei- und Ordnungsbehörde entsteht 
auf solchen Grundstücken erst dann, wenn der Hoheitsträger 
die Liegenschaft aufgegeben hat oder nicht mehr für hoheitliche 
Zwecke verwendet.

(5)		 Vergleichbares gilt für andere Hoheitsträger. Hierbei muss 
allerdings genau danach unterschieden werden, ob die Kampf-
mittelräumung den Hoheitsbereich tangiert oder nicht. Bei der 
reinen Fiskalverwaltung, z. B. bei der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben bzw. dem Sondervermögen des Bundes, sind durch 
die Kampfmittelräumung die Hoheitsbefugnisse des Bundes i. d. 
R. nicht berührt. In diesen Fällen wird der Bund wie ein privater 
Grundstückseigentümer betrachtet, so dass dort das Land für die 
Kampfmittelbeseitigung zuständig ist. Dies gilt auch für Bundes-
fernstraßen.

(6)		 Differenziert zu betrachten ist eine Kampfmittelräumung bei-
spielsweise auf einer Bundeswasserstraße. Die eigentliche Kampf-
mittelräumung berührt hier nicht ohne Weiteres die Hoheitsbe-
fugnisse der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, so dass 
das Land für die Kampfmittelbeseitigung zuständig ist. Anderer-
seits ist es aber dem Land z. B. verwehrt, die Schifffahrt auf einer 
Bundeswasserstraße zwecks Räumung eines Bombenblindgän-
gers zu sperren.

3   R E C H T S G R U N D L A G E N
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4   Verfahrensregelungen

(1)		 Das „Phasenschema Kampfmittelräumung“ beschreibt die 
methodische Vorgehensweise, aus der sich die technischen 
Anforderungen für die Kampfmittelräumung ableiten. Es ist 
Grundlage für die Bearbeitung kampfmittelverdächtiger oder 
kampfmittelbelasteter Liegenschaften in der Zuständigkeit des 
Bundes.

(2)		 Die methodische Vorgehensweise umfasst (s. Abb. 4):

      Phase A		

	
      Phase B		

      Phase C1	

      Phase C2	

(3)		 Bei Einzelfunden, kleinen Maßnahmen oder Sofortmaßnahmen 
kann die Räumung unter Verzicht der dargestellten Planungs-
schritte unmittelbar durchgeführt werden (s. Kap. 7.3).

(4)	 Um die Flächen nach Abschluss der Phasen einheitlich und 
vergleichbar einstufen zu können, werden sie fünf Kategorien 
zugeordnet. Diese werden im Kapitel 5 „Bewertung und Gefähr-
dungsabschätzung“ erläutert.

Historische Erkundung der möglichen  
Kampfmittelbelastung und Bewertung.
	
Technische Erkundung der möglichen bzw.  
festgestellten Kampfmittelbelastung und  
Gefährdungsabschätzung.

Räumkonzept, Ausschreibung und Vergabe der 
Leistungen.

Räumung, Abnahme und Dokumentation.

4.1    Phasenschema Kampfmittelräumung

4   V E R F A H R E N S R E G E L U N G E N
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Abb. 4   Phasenschema Kampfmittelräumung
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4.2    Regelverfahren

4.2.1	 Verfahrensablauf

(1)		 Die Bearbeitung von Maßnahmen in den Phasen A, B und C wird 
gemäß RBBau (in der jeweils gültigen Fassung) durch den Bau-
herrn beauftragt und durch die Bauverwaltung oder durch von 
der BImA beauftragte Dritte geplant und durchgeführt.

(2)		 Für die Munitionsentsorgung im Bereich der Truppenübungs-
plätze gelten die Vorschriften des Territorialen Führungskom-
mandos der Bw. Dies schließt eine Beauftragung der Bauverwal-
tung z. B. für Flächenräumungen auf TrÜbPl nicht aus.

(3)		 Die BImA beauftragt KMR-Maßnahmen ggf. auch schon wäh-
rend der Nutzung durch die Bw nach Abstimmung mit dem 
militärischen Nutzer.

(4)		 Der Datenaustausch zwischen Leitstelle KMR Bund, Nutzer Bw 
und Liegenschaftseigentümer BImA erfolgt mindestens einmal 
jährlich. Liegenschaftsbezogener Erkenntnisgewinn ist pha-
senbezogen fortzuschreiben. Die ausführende Bauverwaltung 
berichtet an ihren Auftraggeber. Bei Bw-genutzten Liegenschaf-
ten erfolgt die nachrichtliche Unterrichtung der BImA, damit 
dort u. a. die Rückstellungsbildung überprüft werden kann. Nach 
Entscheidung der BImA erfolgt ggf. eine Neubewertung durch 
die Leitstelle KMR Bund.

4.2.1.1    Verfahrensablauf Phase A

(1)		 Die Bearbeitung der Phase A, z. B. in Form der Historisch-gene-
tischen Rekonstruktion, erfolgt zusammen mit der Erfassung 
im INSA zentral durch die Leitstelle KMR Bund. Die Daten 
werden dem Auftraggeber, ggf. nachrichtlich der BImA sowie im 
Rahmen des INSA der örtlichen LS BoGwS Land zur Verfügung 
gestellt.

Zuständigkeiten

Datenaustausch

4   V E R F A H R E N S R E G E L U N G E N
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7.2    Arten der Leistungen

(1)		 Der in den Gesetzen zur Gefahrenabwehr verwendete Begriff 
„Kampfmittelbeseitigung“ wird oft mit allen auf den Lie-
genschaften und Grundstücken in diesem Zusammenhang 
durchzuführenden Arbeiten verwendet. Er führt zu falschen 
Vorstellungen über den tatsächlichen Charakter und die Art der 
anfallenden Leistungen.

(2)		 Bei der Kampfmittelbeseitigung auf Liegenschaften und Grund-
stücken fallen unter Berücksichtigung der Planung in dieser 
Reihenfolge folgende Leistungen an:

 

7   V E R G A B E  V O N  L E I S T U N G E N

 

Nr. Leistung  

1. Erkundung (Bestandsaufnahme), Bewertung bzw. 
Gefährdungsabschätzung 

Planung der 
Kampfmittelräumung: 
Ingenieurleistungen 

2. Objektplanung, „Kampfmittelräumung“ i. S. der HOAI 

3. Herstellen der Räumfähigkeit Durchführung der 
Kampfmittelräumung: 
Gewerbliche Leistungen 4. Sondieren/Orten/Aufsuchen 

5. Freilegen der Störkörper/Kampfmittel 

6. Identifizieren der Störkörper/Kampfmittel 

7. Bergen der Störkörper/Kampfmittel 

8. Transport der Kampfmittel zum Bereitstellungslager 

9. Bereitstellung und Überlassen der Kampfmittel 

10. Befördern/Verbringen der Kampfmittel zur Vernichtungsstelle Kampfmittelvernichtung: 
Hoheitliche Aufgabe 

11. Entschärfen, Sprengen, Entsorgen und Vernichten der Kampfmittel 

 
 
$Tabelle:Tab. 1: Leistungen der Kampfmittelbeseitigung$ 

Tab. 2   Leistungen der Kampfmittelbeseitigung
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(1)		 Öffentliche Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 99 GWB 
haben bei der Vergabe von Bauleistungen oder sonstigen Leistun-
gen die unter Nr. 7.1 genannten EU-Vergabebestimmungen bzw. 
nationalen Vergabebestimmungen anzuwenden.

(2)		 Wenn Ausschreibungs- oder Vergabeverfahren europaweit 
durchgeführt werden müssen, sind u. a. längere Bewerbungs- und 
Angebotsfristen einzuhalten. Außerdem sind genaue Angaben zu 
den Eignungs- und Wertungskriterien in der Veröffentlichung 
und/oder den Vergabeunterlagen zu machen – siehe hier auch die 
Vergabe- und Vertragshandbücher (VHB) für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der BV 
und die der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltungen.

(3)		 Bauleistungen können nach den ;¬ǌ·íĴýÕâíâíĸĿąĝĝńĞýíĞ 
im Rahmen eines offenen Verfahrens oder eines nicht offenen 
Verfahrens ausgeschrieben werden. Beide Verfahren stehen dem 
Auftraggeber gleichrangig zur Auswahl.

		 Nach den ĞÕĿąĥĞÕėíĞ Vergabebestimmungen der VOB/A Ab-
schnitt 1 ist nur die öffentliche Ausschreibung das Regelver-
fahren. Alle anderen Vergabearten bedürfen einer detaillierten 
Begründung unter Bezug auf die nach VOB/A Abschnitt 1 zulässi-
gen Ausnahmetatbestände.

(4)		 Die zu vergebenden Bauleistungen bzw. sonstigen Leistungen 
sind eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass sie alle 
Bewerber im gleichen Sinn verstehen und ihre Preise sicher und 
ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Dabei sind 
grundsätzlich Leistungsverträge zu Einheits- oder – wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen – auch zu Pauschalpreisen abzuschlie-
ßen. Die Vergabe nach Stundenlohnverrechnungssätzen erfüllt 
diese Anforderungen grundsätzlich nicht. Außerdem dürfen 
Stundenlohnverträge nur bei Bauleistungen geringen Umfangs, 
die überwiegend Lohnkosten verursachen, vereinbart werden.

Vergabeverfahren

7.4   Gewerbliche Leistungen
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(16)		 Die vierte Stufe umfasst die Bewertung weiterer Kriterien neben 
dem Preis, z. B. Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Ausfüh-
rungsfristen. Bei EU-Vergabeverfahren und bei der Vergabe von 
Liefer- und Dienstleistungen nach UVgO dürfen nur die Wer-
tungskriterien berücksichtigt werden, die in der Veröffentlichung 
oder den Vergabeunterlagen angegeben worden sind. Danach ist 
das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln.

7   V E R G A B E  V O N  L E I S T U N G E N
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Abkürzungsverzeichnis

ADR

AKG

BaustellV

BdE

BFR

BGBl

BHO

BImA

BImAG 

BMF

BMWSB

BMVg

BMDV

BoGwS

BP 

BV

Bw 

ChemG

CWÜAG

CWÜV

DGUV

DigBestDok KMR

EBM

EWG

FfE

FPU

GG 

Übereinkommen über die internationale 

Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße

Allgemeines Kriegsfolgengesetz

Baustellenverordnung

Baudurchführende Ebene

Baufachliche Richtlinien

Bundesgesetzblatt

Bundeshaushaltsordnung

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Gesetz über die Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium für Wohnen, 

Stadtentwicklung und Bauen; früher 

BMI - Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat; früher BMVBS - 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung

Bundesministerium der Verteidigung

Bundesministerium für Digitales und 

Verkehr 

Boden- und Grundwasserschutz

Bauprojekt

Bauverwaltung des Bundes und der 

Länder

Bundeswehr

Chemikaliengesetz

Ausführungsgesetz zum  

Chemiewaffenübereinkommen

Ausführungsverordnung zum  

Chemiewaffenübereinkommen

Deutsche Gesetzliche  

Unfallversicherung

Digitale Bestandsdokumentation  

Kampfmittelräumung

Einfache Baumaßnahme

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Fachaufsicht führende Ebene

Finale Projektunterlage

Grundgesetz

GWB

HgR-KM

HOAI

INSA

IPU

KBD

KM

KMR

KMBF

KMVF

KrWaffG

KVF

LB

LHO

LISAfi

LK

NATO

NLBL

RBBau

SiGe-Plan

SprengG

TS

UVgO

VgV

VHB

VOB

VO PR

Gesetz gegen Wettbewerbs- 

beschränkungen

Historisch-genetische Rekonstruktion 

Kampfmittel

Honorarordnung für Architekten und  

Ingenieure

Informationssystem Boden- und  

Grundwasserschutz / Altlasten

Initiale Projektunterlage

Kampfmittelbeseitigungsdienste der  

Länder oder der von der zuständigen 

Behörde beauftragten Firma

Kampfmittel

Kampfmittelräumung 

Kampfmittelbelastete Fläche

Kampfmittelverdächtige Fläche

Kriegswaffenkontrollgesetz

Kontaminationsverdächtige Fläche

Leistungsbeschreibung

Landeshaushaltsordnung

Liegenschaftsinformationssystem  

Außenanlagen

Leistungskatalog

North Atlantic Treaty Organisation

Niedersächsisches Landesamt für Bau 

und Liegenschaften (ehemals  

Ober�nanzdirektion Niedersachsen)

Richtlinien für die Durchführung von 

Bauaufgaben des Bundes (in der jeweils 

gültigen Fassung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Sprengstoffgesetz

Technische Spezi�kation

Unterschwellenvergabeordnung

Vergabeverordnung

Vergabehandbuch

Vergabe- und Vertragsordnung für  

Bauleistungen

Verordnung PR (über Preise bei  

öffentlichen Aufträgen)
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!!Beispiel!!
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Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Baden-Württemberg

Geprüft: Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg

Auftragseingang
Grundstückseigentümer 

Polizeidienststellen, 
Ortspolizeibehörden, Kreise, 

Land, Bund

Flächenanfrage Fundmunition

Erfassung im GIS

Luftbildauswertung, 
Auswertung, Altakten

Bergung, Transport, 
Vernichtung durch 

KMBD

Bericht an Auftraggeber Bericht an Antrag-
steller mit KMBD-

Empfehlung

Auftrag an KMBD Auftrag an 
Fachfirma

Bericht Projektplanung 
mit Auftraggeber

Freigabe durch 
Fachfirma

Bergung, Transport, 
Vernichtung, 

Abschlussbericht, Freigabe, 
Erfassung im GIS

Bericht an Auftrag-
geber und KMBD

Transport, Vernichtung 
durch KMBD

Bericht an 
Auftraggeber und 

KMBD, Freigabe durch 
Fachfirma, Erfassung 

im GIS

Auftragsabschluss

Räumung, Bergung 
durch Fachfirma

Stand: 01.08.2023

Abb. A-1.3.1-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Baden-Württemberg
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Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Bayern

Grundstücksbezogene Recherchen

Beauftragung von Fachfirmen:
- Untersuchung des Geländes

(Gefahrenerforschung)
- Räummaßnahmen

Verständigung des KBD: Übergabe 
geborgener Kampfmittel zur 
Entsorgung durch den KBD

Freigabe durch
Räumfirma

Freigabe durch Räumfirma

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

Freigabe 
auf eigene 

Verantwortung

keine
Kampfmittel

gefunden

Kampfmittel
gefunden

Gepr. durch: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
Sachgebiet D 4
Kampfmittelbeseitigung

Stand: 01.09.2023

Abb. A-1.3.2-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Bayern
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Abb. A-1.3.4-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Brandenburg

Antrag auf Baugenehmigung an untere Bauaufsichtsbehörde

Prüfung des Kampfmittelverdachtes anhand 
der Belastungskarten des KMBD

Auflage zur Vorlage einer
Kampfmittelfreiheitsbescheinigung

Durchführung der Suchmaßnahmen 
mit oder ohne vorherige Auswertung
von Luftbildern. Luftbildauswertung
kann durch KMBD oder Fachfirma

selbst erfolgen 

Fachfirma stellt Kampf-
mittelfreiheitsbeschei-
nigung aus. Protokoll
an Antragsteller und

KMBD

Lagerung, Transport und 
Vernichtung durch
KMBD. Nach Räu-

mung stellt Fachfirma
Kampfmittelfreiheitsbe-

scheinigung aus. Pro-
tokoll an Antragsteller

und KMBD

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

Baugenehmigung ohne Auflagen

Fläche nicht in
Belastungsgebiet

Fläche liegt in 
Belastungsgebiet

keine
Kampfmittel

Kampfmittel
vorhanden

Anfrage beim KMBD 

Konkrete Ermittlung von
Verdachtsmomenten, z.B. durch

Auswertung von Luftbildern

Bescheiderteilung
durch KMBD

KMBD-Luftbild-
auswertung

Verdacht bestätigt,
KMBD bietet 
Räumung an

Verdacht
nicht 

bestätigt

eigene 
Beauftragung 
einer KMR-Firma

Stand: 04.12.2012
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Abb. A-1.3.5-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Bremen 

Schriftliche Anfrage an den KRD 

Prüfung anhand von Luftbildern 
und Karten durch KRD

Auflage, Maßnahmen zur
Gefahrenerforschung einzuleiten

Durchführung der Suchmaßnahmen durch KRD oder
Fachfirma. Beauftragung durch Eigentümer/Bauherrn.

KRD überwacht Durchführung und macht fachliche
Vorgaben 

Bescheinigung der Kampfmittel-
freiheit durch KRD

Transport und Vernichtung 
oder Entschärfung der Kampfmittel

durch KRD

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

Freigabe

kein Verdacht

Verdacht auf
Kampfmittel

keine
Kampfmittel

Kampfmittel
vorhanden

Gepr. durch: Polizei Bremen
Kampfmittelräumdienst

Bescheid mit Ergebnis der Sucharbeiten

od
er

Freigabe durch KRD

Stand: 14.08.2023
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Abb. A-1.3.7-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Hessen

Bei der Planung von Bau- oder Erkundungsmaßnahmen 
ist eine schriftliche Anfrage an KMRD zu richten. 

Es ist auch möglich, einen Online-Antrag auf 
Luftbildauswertung zu stellen. 

Prüfung anhand von Luftbildern, Karten durch KMRD

Mitteilung an Antragsteller, dass eine
systematische Überprüfung der Fläche 

empfohlen wird

Freigabe der Fläche
Vernichtung oder Entschärfung
der Blindgänger durch KMRD,

Räumprotokoll

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

Freigabe,
Protokoll an AG

durch KMRD

kein Verdacht Verdacht
auf Kampfmittel

keine
Fundmunition

vorhanden

Fundmunition
vorhanden

Gepr. durch: Regierungspräsidium Darmstadt
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen

Durchführung der Kampfmittelräumung
(Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern)

durch Fachfirma. Auftrag
erteilt Eigentümer / Bauherr

Bescheid mit Ergebnis der Sucharbeiten
an Auftraggeber und KMRD

Stand: 16.11.2023
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Abb. A-1.3.8-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Mecklenburg-Vorpommern

Schriftliche Anfrage an MBD MV
Schwerin

Prüfung anhand von Luftbildern und Archiven
durch MBD MV

Empfehlung an Antragsteller,
sich mit MBD MV in Verbindung

zu setzen und Sucharbeiten
durchzuführen

Auftrag des Eigentümers an MBD MV;
Erarbeitung einer Räumstrategie

und Durchführung der Maßnahme
durch MBD oder eine von diesem

beauftragte Fachfirma;
Ausschreibung / Vergabe durch MBD MV.

Überwachung / Kontrolle der Firma durch MBD MV

Bergung, Entschärfung, Abtransport
und Vernichtung durch MBD MV

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

Benachrichtigung, dass Fläche 
nicht als kampfmittelbelastet 

bekannt ist

kein 
Verdacht

Verdacht
auf 
Kampfmittel

keine
Funde

Kampfmittel
vorhanden

Gepr. durch: Landesamt f. Brand- u. Katastrophenschutz
Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern

Räumprotokoll,
Freigabe der Fläche
durch den MBD MV

Stand: 24.11.2023

A - 1   V E R F A H R E N S A B L ˜ U F E





BFR KAMPFMITTELRÄUMUNGSTAND: JUNI 2024

105

Abb. A-1.3.9-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen

Beauftragung einer Kriegsluftbildauswertung 
an den KBD beim Landesamt für Geoinformation 

und Landesvermessung Niedersachsen 

Prüfung anhand von Luftbildern und Daten aus 
dem Kampfmittelinformationssystem durch KBD 

(kostenpflichtig) 

Empfehlung an Antragstellenden, weitere 
Maßnahmen zur Gefahrenerforschung durch 
gewerbliche Räumfirmen ausführen zu lassen 
(fachliche Vorgaben / Beratung durch KBD), 

parallel erfolgt Information an 
zuständige Gefahrenabwehrbehörde 

Keine weiteren Maßnahmen zur 
Gefahrenerforschung erforderlich 
(betrifft nur Abwurfkampfmittel) 

kein Verdacht Verdacht

Durchführung der Räummaßnahmen durch gewerbliche 
Räumfirma (Antrag durch Eigentümer / Bauherrn), 

fachliche Begleitung durch KBD 

Kampfmittelräumung durch die 
gewerbliche Räumfirma 

Entschärfung und Transport oder 
Vernichtung der Kampfmittel 

durch den KBD 

Abschlussdokumentation* an KBD, 
Freigabe durch ausführende 

gewerbliche Räumfirma 

Keine Funde
Kampfmittel
vorhanden

Schriftliche Bestätigung des Arbeitsergebnisses 
anhand der Abschlussdokumentation durch KBD 

(Kenntnisnahme und Bewertung 
der durchgeführten Maßnahmen) 

Dokumentation im Kampfmittelinformationssystem 

Durchführung der Baumaßnahme 

* Anforderungen an die Abschlussdokumentation sind auf der Internetseite des KBD einzusehen – kbd.niedersachsen.de 

Geprüft durch:  Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 
		          Regionaldirektion Hameln-Hannover 
		          Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigung

Stand: 25.08.2023
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Abb. A-1.3.10-1    Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Nordrhein-Westfalen

Eingehende Recherche durch KBD
z. B. anhand von Luftbildern, bisherigen 

Maßnahmen

Durchführung der Detektion nach Vorgaben
und unter fachlicher Leitung des KBD;

Beauftragung einer Fachfirma durch den KBD 5

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahme

kein Verdacht

Verdacht vorhanden

keine 

Kampfmittelfunde
Kampfmittel

keine Hinweise auf 
Kampfmittel

Positive Messwerte 
vorhanden

Verdacht bestätigt

Verdacht nicht bestätigt

Stand: 01.09.2023

Vorprüfung durch örtliche Ordnungsbehörde

Einleitung von Maßnahmen durch die 
Ordnungsbehörde (ggf. Abschluss einer 

Vereinbarung und Erklärung der
Kostenübernahme durch den Antragsteller) 

Mitteilung des KBD an Ordnungsbehörde 

Schriftliche Anfrage an örtliche 
Ordnungsbehörde

Information der örtlichen Ordnungsbehörde

Freigabe durch örtliche Ordnungsbehörde

Öffnung der Verdachtsmomente
durch Fachfirma (Ausgraben)

Entschärfung, Bergung,
Abtransport, Vernichtung

durch KBD

Geprüft durch: Ministerium des Innern des Landes NRW

5  	 Die Ausnahmen der Kampfmittelverordnung sind hier zur Wahrung der Übersichtlichkeit des Ablaufschemas nicht mit aufgeführt.
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Prüfung von Informationen in Eigenverantwortung des 
Grundstückseigentümers/Bauherrn (in RLP keine 
gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung von 

Grundstücken vor Baumaßnahmen durch den KMRD; 
Beachtung der Vorgaben der BG Bau sowie der 

Gewerbeaufsichtsämter bei der SGD Nord und SGD Süd 
(Struktur- und Genehmigungsdirektion))

Beauftragung einer Fachfirma zur 
Durchführung von Untersuchungen 

(Gefahrenerforschung)

Freigabe durch Räumfirma Freigabe durch Räumfirma

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahmen

Freigabe durch 
Luftbildauswertung

Kampfmittel 
gefunden

Keine Kampfmittel
gefunden

Gepr. durch: KMRD Rheinland-Pfalz

Benachrichtigung der Ordnungsbehörde 
oder Polizei, diese informieren den 
KMRD. Entschärfung/Sprengung, 
Abtransport und Vernichtung der 

Munition durch den KMRD

Stand: 18.07.2023

Abb. A-1.3.11-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Rheinland-Pfalz
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Abb. A-1.3.12-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung im Saarland

Beauftragung einer Fachfirma für 
Luftbildauswertungen durch den 

Eigentümer/Bauherrn

Auswertung von Luftbildern, Karten oder 
sonstigen Unterlagen durch eine Fachfirma

Mitteilung an Eigentümer/Bauherrn –
Empfehlung zu weiteren Maßnahmen

Überprüfung des Planungsgebietes 
durch eine Fachfirma im Auftrag des 

Eigentümers/Bauherrn

Bescheinigung der
Kampfmittelfreiheit,

Freigabe durch 
Fachfirma

Freigabe des Planungsgebietes nach 
erfolgter Räumung durch die 

Fachfirma

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahmen

Freigabe des 
Baufeldes
durch die 
Fachfirma

kein Verdacht

Verdacht auf
Kampfmittel

keine Funde

Kampfmittel 
vorhanden

Gepr. durch: Kampfmittelbeseitigungsdienst Saarland

Übergabe der Fundmunition an 
Kampfmittelbeseitigungsdienst; deren 
Entschärfung, Abtransport, Lagerung 
und Vernichtung erfolgt durch den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst

Stand: 10.08.2023
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Abb. A-1.3.13-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Sachsen

Schriftliche Anfrage an allgemeine Polizeibehörde,
Landkreise und Kommunen

Vorprüfung anhand von Kampfmittel-
belastungskarten des KMBD

Nur im Einzelfall Prüfung durch 
KMBD anhand von Luftbildern, Fund-

meldungen und Arbeitsprotokollen

Erstellung eines
Räumprotokolls

Bergung, Beseitigung
und Vernichtung der

Kampfmittel durch KMBD

Durchführung der Maßnahme

Keine weiteren 
Maßnahmen 
erforderlich

kein 
Verdacht

Verdacht
auf
Kampfmittel

keine Funde

Gepr. durch: Polizeiverwaltungsamt
Referat 15 - Kampfmittelbeseitigungsdienst

Empfehlung der Behörde, 
Maßnahmen der Gefahrerforschung 
einzuleiten. Es liegt im Ermessen der

Behörde, dies als Auflage oder 
Empfehlung an den Grundstücks-

eigentümer weiterzuleiten

Freigabe
durch KMBD

Blindgänger vorhanden

Einleitung gefahrenabwehrender Maß-
nahmen durch KMBD über Behörde
in Abstimmung mit dem Bauherrn

Freigabe
durch KMBD

Durchführung von Suchmaßnahmen
durch KMBD oder durch diesen

beauftragte Fachfirmen 

kein konkreter
Verdacht, aber
Funde sind nicht
auszuschließen

konkreter Verdacht

Gefahrenerforschung durch
vom Grundstückseigentümer

beauftragte Fachfirmen

Freigabe durch
beauftragte Fachfirma

Stand: 25.08.2023

A - 1   V E R F A H R E N S A B L ˜ U F E





BFR KAMPFMITTELRÄUMUNG STAND: JUNI 2024

116

Abb. A-1.3.14-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Sachsen-Anhalt

Schriftliche Anfrage an Sicherheitsbehörde 
(Landkreise, Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, 

in Magdeburg und Halle (Saale) 
die jeweilige Polizeiinspektion).

Weiterleitung der Anfrage an den KBD

Prüfung anhand des 
Kampfmittelkatasters 

und ggf. weiterer Unterlagen 
durch den KBD 

Freigabe durch
Sicherheitsbehörde

Nachricht an Antragsteller - Weitere
Maßnahmen zur Gefahrerforschung

sind erforderlich

Durchführen der Maßnahmen durch KBD oder
Kampfmittelräumfirma (Beauftragung durch den 
Eigentümer/Bauherrn). Bei Durchführung durch

Kampfmittelräumfirma macht KBD fachliche
Vorgaben und begleitet die Maßnahme

Empfehlung der Freigabe 
durch KBD oder Kampfmittel-

Räumfirma, Freigabe durch 
Sicherheitsbehörde

keine 
Kampfmittel-

funde

Kampfmittel 
vorhanden

Bergung der Kampfmittel durch KBD
oder Kampfmittelräumfirma,
Transport und Vernichtung/

Entschärfung der Blindgänger
ausschließlich durch KBD, 

Räumprotokoll über KBD an 
Sicherheitsbehörden

Durchführung der Bau- und Erkundungsmaßnahmen

kein Verdacht Verdacht

Information
des KBD an
Sicherheits-

behörde

Stand: 28.08.2023Gepr. durch: Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt 
Dezernat 41, Kampfmittelbeseitigungsdienst

Information
des KBD an
Sicherheits-
behörde
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Abb. A-1.3.15-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Schleswig-Holstein

Prüfung von Archiv und Luftbildern durch 
den Kampfmittelräumdienst

Sondierung durch KRD;
KRD kann Fremdfirmen genehmigen

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahmen

Gepr. durch: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Dezernat 33 - Kampfmittelräumdienst

kein 
Verdacht

Stand: 17.11.2023

Blindgänger-
verdacht

Schriftliche Mitteilung über durchgeführte Arbeiten, 
ggf. Auflagen für weitere Baumaßnahmen

Suche und Bergung durch KRD, ggf. 
Einsatz einer Rahmenvertragsfirma

Verdachtsfläche

Ergebnis in
Kampfmittelkataster

des KRD S-H

Schriftliche Anfrage 
Kampfmittelräumdienst
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Abb. A-1.3.16-1   Ablaufschema der Kampfmittelbeseitigung in Thüringen

Prüfung der Anfrage auf Kosten des
Anfragenden/Eigentümer

Nach Abschluss der Suchmaßnahme
Vorlage eines Abschlussberichtes an

TLVwA (ThürStAnz 7/1999)

Bescheinigung der
Kampfmittelbeseitgung/
Freigabebescheinigung

durch Suchfirma

Transport und 
Vernichtung/Entschärfung 

der Kampfmittel durch 
beauftragte Fa. Tauber

Durchführung der Bau- oder Erkundungsmaßnahmen

Freigabe
auf eigene 

Verantwortung

keine 
Funde

Kampfmittel
vorhanden

Gepr. durch: Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 230 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Anfrage zur Kampfmittelbelastung an
geeignetes Unternehmen oder gemäß 
Erlass des TIM (ThürStAnz. 11/2005)

an Fa. Tauber

kein Verdacht Verdacht

Freigabebescheinigung
durch Suchfirma

Empfehlungen zur weiteren 
Vorgehensweise

Stand: 11.09.2023

Durch Eigentümer/Bauherrn Beauftragung einer 
geeigneten Firma mit der Suchmaßnahme/Baubegleitung; 

Anzeige der geplanten Maßnahmen durch Suchfirma an 
Thüringer Landesverwaltungsamt (ThürStAnz 7/1999)
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Die folgende Tabelle (Tab. A-2.1-4) führt die wesentlichen Archive 
auf, die Archivalien zu sekundären Kampfmittelbelastungen, Kampf-
mittelräumungen und Baumaßnahmen nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs besitzen können. Ergänzend sind die Quellen genannt, die 
Luftbilder archivieren.

 

 

 

Quellen Archivalien und Akten für den Zeitraum ab 1945 Luftbildsammlungen 

Sekundäre 
Kampfmittel- 

belastung 
Kampfmittel-

räumungen 
Baumaß- 
nahmen bis 1946 ab 1946 

Bund Bundesarchive ë ë ë  ë 

BImA (vorm. 
Bundesvermögen) 

   – – 

Bauverwaltung –  ë – – 

Militärische Dienststellen –   – ë 

Internet/Bibliotheken – –  – – 

Sonstige Quellen  –  ë  

Land Landesarchive ë ë ë ë  

Kampfmittelbeseitigung – ë – ë – 

Kreis etc. Lokale Archive ë  ë   

UK The National Archive –   ë = 

Imperial War Museum – – –  – 

USA National Archives – – ë ë = 

Militärische Archive –  ë ë = 

Frankreich, Russland etc. – –  = = 

 
ë Quelle, die zum Thema regelmäßig relevante Informationen besitzt 

 Quelle, die zum Thema häufig relevante Informationen besitzen kann 

– Quelle, die zum Thema ausnahmsweise Informationen besitzen kann 

= Quelle, die zum Thema Unterlagen (evtl.) besitzt, die aber derzeit nicht oder nur in Teilen freigegeben sind 

 

 

Tab. A-2.1-4   Wesentliche Archive der Archivalien zu sekundären Kampfmittelbe-
lastungen, Kampfmittelräumungen und Baumaßnahmen nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs
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Für Deutschland existieren umfangreiche Luftbildbestände in ver-
schiedenen Archiven und Dienststellen im In- und Ausland. Die fol-
gende Tabelle (Tab. A-2.1-5) gibt einen Überblick über die relevanten 
Luftbildarchive und die von deren Sammlungen abgedeckten Zeit-
räume (vgl. auch Tabelle A-2.1-3).
 

		

 
Luftbilder für einen Standort müssen zumeist aus verschiedenen Ar-
chiven beschafft werden. Um die Beschaffungskosten zu reduzieren 
und Synergien zu nutzen, beschafft das NLBL die Luftbilder zentral 
und stellt sie zur Verfügung. Das NLBL bewahrt derzeit ca. 55.000 
Luftbilder auf und hat direkten Zugriff auf weitere ca. 2 Mio. Luftbil-
der.

Luftbildarchive

 

 

 

yńíėėíĞ ŏíĴøňýâÕĴíĴ ^ńøĿâąėéíĴ ÄíąĿĸãĂĞąĿĿí 

·ĥĴ 
ǒǚǔǕ 

ǒǚǔǕǎ 
ǒǚǕǑ 

ǒǚǕǒǎ 
ǒǚǕǖ 

ǒǚǕǗǎ 
ǒǚǖǖ 
¸íĸĿ 

ǒǚǕǗǎ 
ǒǚǖǖ 
kĸĿ 

ǒǚǖǗǎ 
ǒǚǚǒ 
¸íĸĿ 

ǒǚǖǗǎ 
ǒǚǚǒ 
kĸĿ 

~íąĿ 
ǒǚǚǒ 

Bundesarchiv Koblenz u. Berlin  ë ë ë     

Staats-, Landes(haupt)archive ë ë       

Landesvermessungsämter ë ë ë ë  ë  ë 

Kampfmittelbeseitigungsdienste   ë      

Private Luftbildarchive   ë ë ë    

NARA, Washington/USA   ë Ƴ  Ƴ   

The Aerial Reconnaissance Archive at 
RCAHMS, Edinburgh/GB   ë ë ë    

 
ë Quelle, die zum Thema regelmäßig relevante Informationen besitzt 

 Quelle, die zum Thema häufig relevante Informationen besitzen kann 

Ƴ Quelle, die zum Thema Unterlagen (evtl.) besitzt, die aber derzeit nicht oder nur in Teilen freigegeben sind 

 

 

Tab. A-2.1-5   Luftbildarchive

Luftbildbeschaffung 
durch das NLBL
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Abb. A-2.1-3   Beispiel für eine Angriffsdetailauswertung: Stadt Friedrichshafen, Angriff vom 20.07.1944 (gekürzte Darstellung)
D:\InDesign\Arbeitshilfen KMR\Texte\Endversion Anhang\A-2\A-2.1\A-2.1.4\Nur Abbildungen A-2.1\RüAl0103 Anhang Phase A Historie - Verursachungsszenarien Luftangriffe 2_1_4_1 Angriffsbeschreibung FN2.doc 

 
Datum: 20.07.1944 

 
Mission: 88 

 
F. Order: 

 
Generelles Ziel: Friedrichshafen (P) 

 
Quelle: AFHRA, 670.332, Filmrollen 1=A6467; 2=A6468 

 
AirForce 

 
AD/ 
TAC 

 
Wing 

 
BG 

 
Sqn/Box 

 
Gest. a/c 

 
Ang. a/c 

 
Zeit 

 
Ziel / Zielkode 

 
Bomben (Anzahl 

od. Tonna-
ge/Typ/Zünder) 

 
Wetter 

 
Zielfind. 

 
Einflug-

win-
kel/Höhe 

 
Ergebnisse 

 
Quelle/ Dokument 

 
Seite 

 
Bemerkungen 

15  304 454  34 30 
2 

1101 
1110 

Maybach 
Motorenwerke 
Target Area 

286 x 500 GP (1/10 
x 1/100) 
6 x 500 GP 

clear Vis 22300 unobserved Mission Summary 1/1242 
1/1245 

Rauch und Nebel 

  304 455  37 24 1101 Maybach 
Motorenwerke 

328 x 500 GP (1/10 
x 1/100) 

clear Vis 22000-
23500 

unobserved Mission Summary 1/1242 
ff. 

Bombs in Target 
but smoke 

  304 456  32 27 
1 
1 

1102 
1101 

Maybach 
Motorenwerke 
4700/1045 u. 
4353/1225 
4703/1035 

260 x 500 IB (M17 
Cluster) 
6x500  
4x500 

clear Vis 21500-
21700 

unobserved Mission Summary 1/1242 
ff. 

Rauch und Nebel 

  304 459  39 32 
2 
1 
 

1058 Maybach 
Motorenwerke 
Casara A/F 
Conegliano M/Y 

320 x 500 GP (1/10 
x 1/100) 
20 x 500 

clear Vis 20900-
21900 

good Mission Summary 
Attack Sheet 
Briefing Sheet 

1/1242 
ff. 

2/153 

 

                 
15  47 98  28 27 1123 Löwental 63,75 t  á 500 GP 

(255 Stk) (1/10 x 
1/100 oder 1/10 x 
1/250) 

  22300-
23500 

unobserved 
good 

Narrative Report  85 
Briefing Charte 

2/8 
2/117 

teilweise Rauch 
(1/10 x 1/100) 

   376  28 28 1120-1122 Löwental 67,5 t  á 500 GP 
(270 Stk) (1/10 x 
1/100) 

  20000-
22500 

unobserved Narrative Report 88 2/30 Rauch 

   449  28 26 1118 Löwental 63 t á 500 GP (252 
Stk) (1/10 x 1/100) 

  23000-
24300 

good Narrative Report  2/5  

   450  28 24 1115 Löwental 59,5t á 500 GP 
(238 Stk) (1/10 x 
1/100) 

  22000 good Narrative Report  2/11 Rauch 

                 
15  55 460     keine Angaben          
   464  35 29 1055 Zeppelinwerke 72 t á 1000 GP 

(144 Stk, AN M59) 
(1/10 x -) 

  22000  Narrative Mission Rp 2/13  

   465  31 24 1054 Zeppelinwerke 57 t á 1000 GP 
(114 Stk) (1/10 x -) 

CAVU  24000 good  2/9  

   485  37 32 1055 Zeppelinwerke 79,5 t á 1000 GP 
(159 Stk) (1/10 x -) 

  23800   2/24 Target und M/Y 
getroffen 

 
Bemerkungen: Umrechung Tonnen in Stück mit der Maßeinheit "Short Tons" 1t = 907,185  

 
Bearbeiter: SK 

 
 

 
Datum:  16.11.2003 

 
Erläuterungen: AD/TAC: Air Division/Tactical Air Command; BG: Bomb Group; Sqn: Squadron; Gest. a/c: Anzahl gestarteter Flugzeuge; Ang. a/c: Anzahl d. angreifenden Flugzeuge; Zielfind: Art der Zielfindung; H/Alt: Flugrichtung 

-Umf: Umfang der Quelle. - Beispiel:  
 

8 
 
2. AD 

 
20 

 
453 

 
Lead 

 
18 

 
16 

 
1230 

 
Weingarten 

A/F, GU-1234 

 
100x500GP(40x100), 

120x250 IB(-/-) 

 
7/10 

 
Visual 

 
234°/32000 

 
exell 

 
Bombing 

Data 

 
123  

 
Bericht: Imm. 
Interpretation 
Report No. 
K.3002 

 
Datum: 
30.02.1945  

 
BombPl: vorhan-
den  

 
Kom. Luftbild: fehlt 

 
Luftbild: 15 SAV, 1 
Aufklärungsfoto mono  

 
Qual: gut  

 
Bem:. umfangreich Akte, keine Stereodetail-LB 

Dokumentation alliierter Luftangriffe, Standar   

 

A - 2   P H A S E  A
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Abb. A-2.1-5   Treffergenauigkeit von Luftangriffen zum Kriegsende, Kaserne bei Weingarten, Luftbild während des Angriffs 
aufgenommen (detonierende Bomben erzeugen Rauchsäulen)

Abb. A-2.1-6   Treffergenauigkeit von Luftangriffen zum Kriegsende, Kaserne bei Weingarten, Luftbild nach dem Angriff 
aufgenommen, zeigt die Bombentrichter und den Trefferbereich
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